
 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA “P.E.I”       

 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE 

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano tutte le forniture dei 

prodotti “P.E.I.” (di seguito denominati “PRODOTTI”), e si applicano a tutte le 

forniture dei PRODOTTI anche se le presenti condizioni generali di vendita non 

vengano di volta in volta espressamente richiamate, menzionate, ovvero 

espressamente accettate dal COMPRATORE. Accordi in deroga alle presenti 

condizioni generali di vendita saranno efficaci nei confronti del VENDITORE 

(come nel seguito definito) soltanto se espressamente accettati per iscritto dal 

VENDITORE; in ogni caso, anche se eventuali deroghe siano state concordate 

tra le parti, le presenti condizioni generali di vendita continueranno ad applicarsi 

per le parti non espressamente derogate.   

In nessun caso P.E.I.s.r.l. (il “VENDITORE”) sarà vincolata da eventuali 

condizioni generali di contratto del COMPRATORE, anche qualora queste 

ultime siano richiamate o riportate negli ordini o in qualsiasi altra 

documentazione trasmessa dal COMPRATORE al VENDITORE. Nessun 

comportamento del VENDITORE potrà essere interpretato o utilizzato al fine di 

esprimere tacita accettazione da parte del VENDITORE delle condizioni 

generali di contratto del COMPRATORE. 

Allgemeine Lieferbedingungen der Firma P.E.I. S.r.l.
für Lieferungen nach Deutschland

Stand: 01.03.2011

I. Allgemeine Bestimmungen

1.  Für  die  rechtlichen  Beziehungen  und  Verträgen  zwischen  der  Firma  P.E.I  S.r.l.  (im 
folgendem: „Lieferer“) und ihrem Kunden mit Sitz in Deutschland (im folgenden: „Besteller“) 
im  Zusammenhang  mit  den  Lieferungen  und/oder  Leistungen  des  Lieferers  gelten 
ausschließlich die hier aufgeführten allgemeinen Lieferbedingungen. Allgemeine Liefer- bzw. 
Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten dagegen nur insoweit,  als der Lieferer ihnen 
ausdrücklich  schriftlich  zugestimmt  hat.  Für  den  Umfang  der  Lieferungen  sind  die 
beiderseitigen übereinstimmenden schriftlichen Erklärungen maßgebend.

2. Die hier aufgeführten Lieferbedingungen gelten nicht, sofern individuelle Vereinbarungen, 
insbesondere solche etwa hinsichtlich einer eventuellen Garantie, getroffen wurden.

3.  Der  Lieferer  behält  sich  an  Kostenvoranschlägen,  Zeichnungen,  Plänen  und  anderen 
Unterlagen,  gleich  ob  in  schriftlicher,  graphischer  oder  elektronischer  Form,  seine 
Eigentums-  und  urheberrechtlichen  Verwertungsrechte  uneingeschränkt  vor.  Diese 
vorgenannten Unterlagen dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Lieferers 
Dritten zugänglich gemacht werden und sind, wenn der Auftrag den Lieferer nicht erteilt wird, 
diesen auf  Verlangen unverzüglich,  d.  h.  ohne schuldhaftes Zögern und auf  Kosten des 
Bestellers, zurück zu geben. Gleiches gilt auch für Unterlagen des Bestellers. Dem Besteller 
wird versichert, daß diese Unterlagen einem Dritten nicht zugänglich gemacht werden, dem 
der Lieferer zulässigerweise Lieferungen übertragen hat. 

4. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.

5.  Der  Begriff  „Schadensersatzansprüche“  in  diesen  allgemeinen  Geschäftsbedingungen 
umfasst auch Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen.
    

II. Preise, Zahlungsbedingungen, Aufrechnung und Leistungsverweigerungsrecht

1.  Die  Preise  verstehen  sich  von  Bestellung  zu  Bestellung,  ausschließlich  Verpackung, 
Transport  zuzüglich  der  jeweils  geltenden  gesetzlichen  Umsatzsteuer.  Andere 
Zahlungsmodalitäten sind nur bei ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung zulässig.

2. Sämtliche Zahlungen des Bestellers sind durch diesen kostenfrei zu leisten.

3.  Der  Besteller  kann  nur  mit  solchen  Forderungen  aufrechnen,  die  unbestritten  oder 
rechtskräftig festgestellt sind.

4.  Der  Besteller  kann kein Leistungsverweigerungsrecht  gegenüber  dem Lieferer  geltend 
machen.

III. Eigentumsvorbehalt 

1. Die Gegenstände der Lieferungen („Vorbehaltsware“) bleiben Eigentum des Lieferers bis 
zur Erfüllung sämtlicher ihn gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden 
Ansprüche.
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È precisato che condizioni generali di contratto del COMPRATORE che siano 

contrarie o che modifichino quelle del VENDITORE non obbligano quest’ultimo, 

anche qualora il VENDITORE non vi si sia espressamente opposto o anche 

qualora, senza sollevare riserve, il VENDITORE abbia eseguito prestazioni o 

abbia accettato prestazioni del COMPRATORE. 

2. ORDINI E CONSEGNA DEI PRODOTTI 

2.1 Gli ordini di acquisto dei PRODOTTI inviati dal COMPRATORE saranno 

vincolanti per il VENDITORE soltanto se espressamente accettati per 

iscritto,anche tramite comunicazione via telematica, dallo stesso VENDITORE 

sulla base di apposita “CONFERMA D’ORDINE”; in caso di difformità tra 

l’ordine inviato dal COMPRATORE al VENDITORE e la “CONFERMA 

D’ORDINE” da quest’ultimo a sua volta trasmessa al COMPRATORE, la 

relativa fornitura dei PRODOTTI sarà regolata esclusivamente dalle condizioni 

previste dalla “CONFERMA D’ORDINE”. 

2.2 I PRODOTTI saranno forniti dal VENDITORE al COMPRATORE Franco 

Fabbrica, presso lo stabilimento del VENDITORE ubicato a Calderara di Reno 

(Bologna) o altro stabilimento indicato dal VENDITORE entro il termine indicato 

nella CONFERMA D’ORDINE. 

2.3 Il VENDITORE non sarà responsabile di alcuna perdita, nè danno ai 

PRODOTTI verificatisi dopo la consegna dei PRODOTTI al COMPRATORE; 

pertanto, il COMPRATORE non sarà esonerato dalla sua obbligazione di 

pagare il prezzo dei PRODOTTI qualora si verifichino perdite o danni ai 

PRODOTTI dopo la relativa consegna. 
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2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist  dem Besteller  eine Verpfändung 
oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware untersagt und die Weiterveräußerung nur 
Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, 
daß der Wiederverkäufer von seinen Kunden Bezahlungen erhält oder den Vorbehalt macht, 
daß  das  Eigentum  auf  den  Kunden  erst  dann  übergeht,  wenn  dieser  seine 
Zahlungsverpflichtungen vollständig erfüllt hat.

3a) Veräußert der Besteller Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits jetzt dem Lieferer seine 
künftigen  Forderungen  aus  der  Weiterveräußerung  gegen  seine  Kunden  mit  allen 
Nebenrechten – einschließlich etwaiger Saldoforderungen – sicherungshalber ab, ohne daß 
es noch späterer besonderer Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit 
anderen  Gegenständen  weiter  veräußert,  ohne  daß  die  Vorbehaltsware  im  Einzelpreis 
vereinbart wurde, so tritt der Besteller dem Lieferer mit Vorrang vor der übrigen Forderung 
denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung ab, der dem vom Lieferer in Rechnung gestellten 
Preis der Vorbehaltsware entspricht.

b) Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Besteller dem Lieferer die 
zur Geltendmachung seiner Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.

c)  Bis auf  Widerruf  ist  der Besteller  zur Einziehung der abgetretenen Forderung aus der 
Weiterveräußerung  befugt.  Bei  Vorliegen  eines  wichtigen  Grundes,  insbesondere  bei 
Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest 
oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit 
des Bestellers nahe legen, ist der Lieferer berechtigt, die Einziehungsbefugnis des Bestellers 
zu widerrufen. Außerdem kann der Lieferer nach vorheriger Androhung der Offenlegung der 
Sicherungsabtretung bzw. der Verwertung der abgetretenen Forderungen unter Einhaltung 
einer  angemessenen  Frist  der  Sicherungsabtretung  offen  legen,  die  abgetretenen 
Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Besteller 
gegenüber dem Kunden verlangen.

4a)  Dem  Besteller  ist  es  gestattet,  die  Vorbehaltsware  mit  anderen  Gegenständen  zu 
verbinden. Der Besteller  verwahrt  die neue Sache für den Lieferer mit  der Sorgfalt  eines 
ordentlichen Kaufmanns. Die verbundene Sache gilt als Vorbehaltsware.

b) Bei Verbindung mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Gegenständen steht dem 
Lieferer  Miteigentum  an  der  neuen  Sache  in  Höhe  des  Anteils  zu,  der  sich  aus  dem 
Verhältnis des Wertes der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Vorbehaltswaren 
zum Wert der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verbindung ergibt. Sofern der 
Besteller  Alleineigentum  an  der  neuen  Sache  erwirbt,  sind  sich  Lieferer  und  Besteller 
darüber  einig,  daß  der  Besteller  den  Lieferer  Miteigentum  an  der  durch  Verbindung 
entstehenden neuen Sache im Verhältnis des Wertes der verbundenen Vorbehaltsware zur 
verbundenen Ware zu dem Zeitpunkt der Verbindung einräumt.

c) Für den Fall der Veräußerung der neuen Sache tritt  der Besteller hiermit dem Lieferer 
seinen Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen den Kunden mit  allen  Nebenrechten 
sicherungshalber  ab,  ohne  daß  es  noch  weitere  besondere  Erklärungen  bedarf.  Die 
Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem vom Lieferer in Rechnung gestellte 
Wert  der  verbundenen  Vorbehaltsware  entspricht.  Der  dem  Lieferer  abgetretene 
Forderungsanteil  ist  vorrangig  zu  befriedigen.  Hinsichtlich  der  Einziehungsermächtigung 
sowie den Voraussetzungen des Widerrufs gilt Nr. 3c) entsprechend.

5. Bei Pfändungen, Beschlagnahmung oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter 
hat der Besteller den Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen.
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6.  Bei  schuldhaftem  Verstoß  des  Bestellers  gegen  wesentliche  Vertragspflichten, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer nach Mahnung zur Rücknahme berechtigt. 
Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Rücknahme bzw. der Geltendmachung 
des Eigentumsvorbehaltes oder der Pfändung des Liefergegenstandes durch den Lieferer 
liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der Lieferer hätte dies ausdrücklich erklärt. Der 
Lieferer ist  nach voriger Androhung berechtigt,  die zurückgenommene Vorbehaltsware zu 
verwerten  und  sich  unter  Anrechnung  auf  die  offenen  Ansprüche  aus  deren  Erlös  zu 
befriedigen.
  

IV. Fristen für Lieferungen; Verzug

1. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom 
Besteller  zu  liefernden  Unterlagen,  insbesondere  der  technischen  Daten,  etwa  der 
Konstruktionszeichnungen, der erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, insbesondere 
von  Plänen,  sowie  die  Einhaltung  der  vereinbarten  Zahlungsbedingungen  und  sonstigen 
Verpflichtungen durch die Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig 
erfüllt,  so verlängern sich  die  Fristen angemessen;  dies  gilt  nicht,  wenn der  Lieferer  die 
Verzögerung zu vertreten hat.

2.  Ist  die  Nichteinhaltung  der  Fristen  auf  höhere  Gewalt,  z.  B.  schlechtem  Wetter, 
Mobilmachung,  Krieg,  Aufruhr,  terroristische  Angriffe  oder  ähnliche  Ereignisse,  z.  B.  auf 
Streik  oder  Aussperrung,  zurückzuführen,  verlängern  sich  die  Fristen  entsprechend 
angemessen.  Gleiches  gilt  für  den  Fall  der  nicht  rechtzeitigen  oder  ordnungsgemäßen 
Belieferung des Lieferers. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob die Nichteinhaltung der Frist 
im Inland oder Ausland ihre Ursache hat.

3. Sowohl Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung 
als auch Schadensersatzansprüche statt der Leistung, die über die in Nr. 3 genannten 
Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferung, auch nach Ablauf 
einer der dem Lieferer etwa gesetzten Frist zur Lieferung,  ausgeschlossen.  Dies gilt 
nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Vom Vertrag kann 
der  Besteller  im  Rahmen  der  gesetzlichen  Bestimmungen  nur  zurücktreten,  soweit  die 
Verzögerung der Lieferung vom Lieferer zu vertreten ist. Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Bestellers ist mit den verstehenden Regelungen nicht verbunden.

4. Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen des Lieferers innerhalb einer angemessenen 
Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder 
auf der Lieferung besteht.

5. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat 
nach  Anzeige  der  Versandbereitschaft  verzögert,  kann  dem Besteller  für  jeden  weiteren 
angefangenen  Monat  Lagergeld  in  Höhe  von  0,5  %  des  Preises  der  Gegenstände  der 
Lieferungen, höchstens jedoch insgesamt 5 %, berechnet werden. Der Nachweis höherer 
oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

V. Gefahrübergang

1. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den Besteller über:   
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a)   bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage, wenn sie zum Versand gebracht oder 
abgeholt worden sind. Auf Wunsch und Kosten des Bestellers werden Lieferungen gegen die 
üblichen Transportrisiken versichert;

b)   bei  Lieferungen mit  Aufstellung  oder  Montage am Tage der  Übernahme im eigenen 
Betrieb oder, soweit vereinbart, nach einwandfreiem Probebetrieb.

2. Wenn der Versand, die Zustellung,  der Beginn,  die Durchführung der Aufstellung oder 
Montage, die Übernahme im eigenen Betrieb oder der Probebetrieb aus vom Besteller zu 
vertretenden  Gründen  verzögert  wird  oder  der  Besteller  aus  sonstigen  Gründen  in 
Annahmeverzug kommt, so geht die Gefahr auf den Besteller über.

VI. Entgegennahme

Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht 
verweigern.

VII. Sachmängel

Für Sachmängel – vorbehaltlich einer individuellen Garantievereinbarung - haftet der Lieferer 
wie folgt:

1.  Alle  diejenigen  Teile  oder  Leistungen  sind  nach  Wahl  des  Lieferers  unentgeltlich 
nachzubessern,  neu zu liefern oder  neu zu erbringen,  die  einen Sachmangel  aufweisen, 
sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrüberganges vorlag.

2.  Ansprüche  auf  Nacherfüllung  verjähren  in  12  Monaten  ab  gesetzlichem 
Verjährungsbeginn; entsprechendes gilt  für Rücktritt  und Minderung. Diese Frist gilt  nicht, 
soweit das Gesetz längere Fristen bei Vorsatz, arglistigem Verschweigen des Mangels sowie 
bei Nichteinhaltung einer Beschaffenheitsgarantie vorschreibt. Die gesetzlichen Regelungen 
über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben dabei unberührt.

3.  Mängelrügen  des  Bestellers  haben  unverzüglich,  d.  h.  ohne  schuldhaftes  Zögern, 
schriftlich zu erfolgen.

4.  Bei  Mängelrügen  dürfen  Zahlungen  des  Bestellers  in  einem  Umfang  zurückbehalten 
werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. 
Der Besteller kann Zahlungen nur zurückbehalten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht 
wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Ein Zurückbehaltungsrecht des 
Bestellers besteht nicht, wenn seine Mängelansprüche verjährt sind. Erfolgte die Mängelrüge 
zu Unrecht, ist der Lieferer berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen vom Besteller 
ersetzt zu verlangen.

5.  Dem Lieferer  ist  Gelegenheit  zur  Nacherfüllung  innerhalb  einer  angemessenen  Frist, 
mindestens  jedoch  nicht  vor  Ablauf  von  vier  Wochen,  zu  gewähren.  Bei 
Teleskopstahlabdeckungen und Grubenabdeckungen beträgt diese Frist acht Wochen. Der 
Lieferer  ist  berechtigt,  nach  Beendigung  der  Nachbesserung  und  einer  weiteren 
unverzüglichen  Mängelrüge,  innerhalb  derselben  vorgenannten  Frist  eine  zweite 
Nachbesserung durchzuführen.



 

 2 

È precisato che condizioni generali di contratto del COMPRATORE che siano 

contrarie o che modifichino quelle del VENDITORE non obbligano quest’ultimo, 

anche qualora il VENDITORE non vi si sia espressamente opposto o anche 

qualora, senza sollevare riserve, il VENDITORE abbia eseguito prestazioni o 

abbia accettato prestazioni del COMPRATORE. 

2. ORDINI E CONSEGNA DEI PRODOTTI 

2.1 Gli ordini di acquisto dei PRODOTTI inviati dal COMPRATORE saranno 

vincolanti per il VENDITORE soltanto se espressamente accettati per 

iscritto,anche tramite comunicazione via telematica, dallo stesso VENDITORE 

sulla base di apposita “CONFERMA D’ORDINE”; in caso di difformità tra 

l’ordine inviato dal COMPRATORE al VENDITORE e la “CONFERMA 

D’ORDINE” da quest’ultimo a sua volta trasmessa al COMPRATORE, la 

relativa fornitura dei PRODOTTI sarà regolata esclusivamente dalle condizioni 

previste dalla “CONFERMA D’ORDINE”. 

2.2 I PRODOTTI saranno forniti dal VENDITORE al COMPRATORE Franco 

Fabbrica, presso lo stabilimento del VENDITORE ubicato a Calderara di Reno 

(Bologna) o altro stabilimento indicato dal VENDITORE entro il termine indicato 

nella CONFERMA D’ORDINE. 

2.3 Il VENDITORE non sarà responsabile di alcuna perdita, nè danno ai 

PRODOTTI verificatisi dopo la consegna dei PRODOTTI al COMPRATORE; 

pertanto, il COMPRATORE non sarà esonerato dalla sua obbligazione di 

pagare il prezzo dei PRODOTTI qualora si verifichino perdite o danni ai 

PRODOTTI dopo la relativa consegna. 

- 5 -

6.  Schlägt  die  Nichterfüllung  fehl,  kann  der  Besteller  –  unbeschadet  etwaiger 
Schadensersatzansprüche gemäß Nr. 10 – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung 
mindern.

7. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit,  bei  nur  unerheblicher  Beeinträchtigung  der  Brauchbarkeit,  bei  natürlicher 
Abnutzung  oder  Schäden,  die  nach  dem  Gefahrübergang  infolge  fehlerhafter  oder 
nachlässiger  Behandlung,  übermäßiger  Beanspruchung,  ungeeigneter  Betriebsmittel, 
mangelhafter Bauarbeiten oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die 
nach  dem  Vertrag  nicht  vorausgesetzt  sind.  Werden  vom  Besteller  oder  von  Dritten 
unsachgemäß Änderungen  oder  Instandsetzungsarbeiten  vorgenommen,  so bestehen für 
diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

8.  Ansprüche  des  Bestellers  wegen  der  zum  Zweck  der  Nacherfüllung  erforderlichen 
Aufwendungen,  insbesondere  Transport-,  Wege-,  Arbeits-  und  Materialkosten,  sind 
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung 
nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, 
es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

9. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den Lieferer gemäß § 478 BGB (Rückgriff des 
Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die 
gesetzlichen  Mängelansprüche  hinausgehenden  Vereinbarungen  getroffen  hat.  Für  den 
Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen den Lieferer gemäß § 478 Abs. 2 
BGB gilt ferner Nr. 8 entsprechend.

10.  Schadensersatzansprüche  des  Bestellers  wegen  eines  Sachmangels  sind 
ausgeschlossen.  Dies  gilt  nicht  bei  arglistigem  Verschweigen  des  Mangels,  bei 
Nichteinhaltung einer Beschaffenheitsgarantie, bei Verletzung des Lebens, des Körpers, der 
Gesundheit  oder  der  Freiheit  oder  bei  einer  vorsätzlichen  oder  grob  fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Lieferers. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers 
ist  mit  den  vorstehenden  Regelungen  nicht  verbunden.  Weitergehende  oder  andere  als 
diesem  Art.  VIII  geregelten  Ansprüche  des  Bestellers  wegen  eines  Sachmangels  sind 
ausgeschlossen.

11.  Sonstige  Haftungsausschlüsse  bleiben  ausdrücklich  vorbehalten  und  werden  im 
Einzelfall zum Gegenstand der Bestellung gemacht.
    

VIII. Unmöglichkeit; Vertragsanpassung

1.  Soweit  die  Lieferung  unmöglich  ist,  ist  der  Besteller  berechtigt,  Schadensersatz  zu 
verlangen, es sei denn, daß der Lieferer die  Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat. Jedoch 
beschränkt  sich  der  Schadensersatzanspruch  des  Bestellers  auf  10  %  des  Wertes 
desjenigen  Teils  der  Lieferung,  der  wegen  der  Unmöglichkeit  nicht  in  zweckdienlichen 
Betrieb genommen werden kann. Diese Beschränkung gilt  nicht, soweit  in den Fällen des 
Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil 
des  Bestellers  ist  hiermit  nicht  verbunden.  Das  Recht  des  Bestellers  zum Rücktritt  vom 
Vertrag bleibt unberührt.

2.  Sofern  unvorhersehbare  Ereignisse  im  Sinne  von  Art.  IV  Nr.  2  die  wirtschaftliche 
Bedeutung  oder  den  Inhalt  der  Lieferung  erheblich  verändert  oder  auf  den  Betrieb  des 
Lieferers  erheblich  einwirken,  wird  der  Vertrag  unter  Beachtung  von  Treu  und  Glauben 
angemessen angepasst Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht dem Lieferer das 
Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Will er von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, 
so  hat  er  dies  nach Erkenntnis  der  Tragweite  des  Ereignisses  unverzüglich,  d.  h.  ohne 
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schuldhaftes Zögern, dem Besteller mitzuteilen und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem 
Besteller eine verlängerte Lieferzeit vereinbart war.

XI. Sonstige Schadensersatzansprüche; Verjährung

1.  Schadensersatzansprüche  des  Bestellers,  gleich  aus  welchem  Rechtsgrund, 
insbesondere  wegen  Verletzung  von  Pflichten  aus  dem  Schuldverhältnis  und  aus 
unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.

2. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in 
Fällen des Vorsatzes,  der groben Fahrlässigkeit,  wegen der Verletzung des Lebens,  des 
Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der 
Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den 
vertragstypischen,  vorhersehbaren  Schaden  begrenzt,  soweit  nicht  Vorsatz  oder  grobe 
Fahrlässigkeit  vorliegt  oder  wegen  der  Verletzung  des  Lebens,  des  Körpers  oder  der 
Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit 
den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

3. Soweit dem Besteller Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der 
nach Art. VIII Nr. 2 geltenden Verjährungsfrist. Gleiches gilt für Ansprüche des Bestellers im 
Zusammenhang  mit  Maßnahmen  zur  Schadensabwehr,  etwa  bei  Rückrufaktionen.  Bei 
Schadensersatzansprüchen  nach  dem  Produkthaftungsgesetz  gelten  die  gesetzlichen 
Verjährungsvorschriften.

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht 

1. Erfüllungsort für sämtliche sich aus der Bestellung ergebenden Pflichten ist der Sitz des 
Lieferers.

2.  Allgemeiner  Gerichtsstand  ist,  wenn  der  Besteller  Kaufmann  ist,  bei  allen  aus  dem 
Vertragsverhältnis  unmittelbar  oder  mittelbar  sich  ergebenden  Streitigkeiten  der  Sitz  des 
Lieferers. Der Lieferer ist jedoch auch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen.

3.  Für  die  Rechtsbeziehungen  im Zusammenhang mit  diesem Vertrag gilt  ausschließlich 
deutsches materielles Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über Verträge über den Internationalen Warenverkauf (CISG)

XIII. Schiedsklausel

1. Ein Schiedsgericht entscheidet endgültig und bindend unter Ausschluss der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit über alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit den zwischen dem 
Lieferer und den Bestellern geschlossenen Verträgen und sonstigen Rechtsverhältnissen, 
einschließlich Streitigkeiten über deren Bestand oder deren Beendigung.

2. Ort des Schiedsverfahrens ist der Sitz des Lieferers.

3.  Das  Schiedsverfahren  wird  vom  Schiedsgericht  der  Italienischen  Handelskammer 
München e.V. („Italcam“) nach ihrer jeweiligen Schiedsordnung geführt.

5. Das Schiedsgericht entscheidet nach geltendem materiellem Recht. Es entscheidet auch 
über die Kosten des Schiedsverfahrens in entsprechender Anwendung der Schiedsordnung 
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der Italcam. Es bemüht sich in jedem Verfahrensstadium um eine gütliche Beilegung des 
Rechtsstreits 

6.  Die  Schiedsrichter  sind  zur  Verschwiegenheit  verpflichtet  und  haben  Anspruch  auf 
Vergütung und Aufwendungsersatz, welche sich ebenfalls nach der Gebührenvorschrift der 
Italcam bestimmen.

7. Das Oberlandesgericht München wird als zuständiges Gericht im Sinne des § 1062 ZPO 
vereinbart.

IX. Verbindlichkeit von Verträgen

Die  zwischen  dem  Lieferer  und  den  Bestellern  geschlossenen  Verträge  sowie  die  hier 
verwendeten  Lieferbedingungen  bleiben  auch  bei  rechtlicher  Unwirksamkeit  einzelner 
Bestimmungen in ihren übrigen Teilen verbindlich. Dies gilt  nicht, wenn das Festhalten an 
einem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde.


